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• Wahlplakate sollten frühestens sechs Wochen vor dem Wahltermin aufgestellt und 

spätestens eine Woche nach dem Wahltermin entfernt werden. 

• Außerhalb geschlossener Ortschaften darf keine Plakatwerbung angebracht werden. 

• Es dürfen keine Wahlplakate an Brückengeländern, Bauzäunen, öffentlichen Grünflä-

chen, amtlichen Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen, z.B. Ampelanlagen, 

Parkscheinautomaten etc. angebracht werden. 

• Aufkleber und Aufkleben von Wahlplakaten an Straßenbestandteilen wie z.B. Brücken, 

Pfeilern, Stützmauern etc. sind nicht zulässig. 

• Wahlplakate dürfen nur außerhalb der Fahrbahnen, die für den fließenden Verkehr 

bestimmt sind, aufgestellt werden, z.B. private Flächen oder Fußgängerbereiche. Die 

Plakate dürfen nicht sichtbehindernd angebracht werden. Sie dürfen Fußgänger nicht 

übermäßig behindern. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass bei Parkplatzaus-

fahrten die Sicht für den ausfahrenden Verkehrsteilnehmers nicht eingeschränkt wird. 

• Bei ebenerdiger Anbringung ist ein Abstand von 0,5 m zur Fahrbahn, bzw. 0,25 m zum 

Radweg zu beachten; im Luftraum darf die Höhe der Unterkante der Plakatträger im 

Fußgänger- und Radfahrerbereich 2,5 m nicht unterschreiten. 

• Die Plakate dürfen nicht reflektieren. 

• Vor dem Aufstellen bzw. Anbringen der Wahlplakate ist bei der Gemeinde, auf deren 

Gebiet Wahlwerbung angebracht werden soll, nachzufragen, ob es im Gemeindebe-

reich zusätzliche Einschränkungen durch Ortsrecht gibt. In jedem Fall ist bei privaten 

Flächen die Zustimmung des jeweiligen Eigentümers notwendig.  

• Bei mobilen Großflächenplakaten, sog. „Wesselmänner“ ist auf ausreichende Stand-

festigkeit wegen erhöhter Windlast zu achten. Diese Plakate benötigen in aller Regel 

eine Sondernutzungserlaubnis der Gemeinde. 


